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Kantonale Volksinitiative "Zämme fahre mir besser!" 
 

17.0552.05, Bericht der UVEK vom 14.08.2019 

 

://: Zustimmung mit Änderungen 

 

Der Grosse Rat des Kantons Basel Stadt, nach Einsichtnahme in den Bericht und Ratschlag des 
Regierungsrats Nr. 17.0552.04 vom 18. Dezember 2018 sowie in den Bericht der Umwelt-, 
Verkehrs- und Energiekommission Nr. 17.0552.05 vom 14. August 2019, beschliesst: 

 

I. Gegenvorschlag 

Im Sinne eines Gegenvorschlages zu der von 3‘387 im Kanton Basel-Stadt Stimmberechtigten 
eingereichten formulierten Volksinitiative „Zämme fahre mir besser!“ mit dem folgenden Wortlaut: 

Das Umweltschutzgesetz Basel-Stadt vom 13. März 1991 wird wie folgt geändert: § 13,  13 a 
und § 13 b werden aufgehoben und durch folgende Fassung ersetzt: 

1. Grundsätze 

§ 13 

Absatz 1 Der Kanton und die Landgemeinden setzen sich dafür ein, die Verkehrsemissionen 
insgesamt zu stabilisieren und zu vermindern. Hierfür setzen sie fiskalische Anreize und treffen 
weitere Massnahmen, um den Anteil der umweltfreundlichen Verkehrsmittel am gesamten 
Verkehrsvolumen zu erhöhen. 

Absatz 2 Der Kanton setzt sich dafür ein, dass Umweltbelastungen durch Eisenbahn-, Flug- 
und Schiffsverkehr möglichst tief gehalten werden. 

Absatz 3 Der Kanton und die Landgemeinden sorgen durch bauliche, betriebliche und 
verkehrslenkende Massnahmen dafür, dass der Langsamverkehr, der öffentliche Verkehr und 
der motorisierte Individualverkehr vor vermeidbaren Behinderungen und Gefährdungen 
geschützt werden. 

Absatz 4 Die vom Bund dem Kanton Basel-Stadt jährlich überwiesenen kantonalen LSVA- 
Anteile sind vollumfänglich für Massnahmen gemäss dem Absatz 1 und 3 zu verwenden. 

Übergangsbestimmung: Vorstehende Bestimmungen treten sofort nach ihrer Annahme durch 
die Stimmbürgerinnen und Stimmbürger in Kraft. 

wird beschlossen: 
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1. Das Umweltschutzgesetz Basel-Stadt (USG BS) vom 13. März 1991 wird wie folgt 
geändert: 

 

§ 13 Abs. 1 (geändert), Abs. 2 (geändert), Abs. 3 (neu), Abs. 4 (neu), Abs. 5 (neu), Abs. 
6 (neu), Abs. 7 (neu), Abs. 8 (neu), Abs. 9 (neu) 

Förderung umweltfreundlicher Verkehrsmittel und Fortbewegungsarten (Überschrift 
geändert) 
1 Als umweltfreundlich gelten solche Verkehrsmittel und Fortbewegungsarten, die 

insbesondere flächeneffizient, emissionsarm, klima- und ressourcenschonend sind. 
2 Der Kanton und die Gemeinden Bettingen und Riehen sorgen beim Strassenverkehr 

dafür, dass 

a. die Verkehrsemissionen insgesamt vermindert werden; 

b. die Gesamtverkehrsleistung des privaten Motorfahrzeugverkehrs auf Kantonsgebiet 
ausserhalb von Hochleistungsstrassen auch bei einem Wachstum der 
Wohnbevölkerung und einem Anstieg der Beschäftigtenzahl nicht zunimmt; 

c. umweltfreundliche Verkehrsmittel und Fortbewegungsarten bevorzugt behandelt 
werden; 

d. die Gesamtverkehrsleistung auf Kantonsgebiet ausserhalb der Hochleistungsstrassen 
bis 2050 ausschliesslich mit Verkehrsmitteln und Fortbewegungsarten abgewickelt 
wird, die emissionsarm, klima- und ressourcenschonend sind. 

e. alle Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer vor Gefährdungen und 
vermeidbaren Behinderungen geschützt werden. 

3 Der Regierungsrat legt für das Ziel gemäss Abs. 2 lit. d geeignete Zwischenziele fest. 
Diese Zwischenziele sind im Einklang mit den Zielvorgaben bezüglich erneuerbare 
Energie und CO2 gemäss Energiegesetz und Energieverordnung festzulegen der 
Energiegesetzgebung geeignete Ziele fest. 

4 Wird die Kapazität des Hochleistungsstrassennetzes auf Kantonsgebiet erhöht, ergreift 
der Kanton Massnahmen, um das übrige Strassennetz im Gegenzug in gleichem Masse 
dauerhaft von Verkehr zu entlasten. 

5 Der Kanton und die Gemeinden Bettingen und Riehen ergreifen insbesondere folgende 
Massnahmen, um die Zielsetzungen gemäss Abs. 2 und 3 bis 4 zu erfüllen: 

a. bauliche Anpassungen der Verkehrsinfrastruktur sowie betriebliche Massnahmen, die 
die Nutzung des Strassenraumes optimieren; 

b. verkehrslenkende Massnahmen, insbesondere die Kanalisierung des privaten 
Motorfahrzeugverkehrs auf verkehrsorientierte Strassen; 

c. verkehrsbeschränkende Massnahmen wie die Verminderung und Beruhigung des 
privaten Motorfahrzeugverkehrs auf den siedlungsorientierten Strassen; 

d. Fördermassnahmen zugunsten von umweltfreundlichen Verkehrsmitteln. 
6 Der Kanton erhebt periodisch die auf dem gesamten Kantonsgebiet erbrachten 

Strassenverkehrsleistungen und unterscheidet dabei nach Strassenkategorien und 
Fortbewegungsarten. 

7 Der Kanton ergreift geeignete Massnahmen, damit die Umweltbelastungen durch 
Eisenbahn-, Flug- und Schiffsverkehr möglichst tief gehalten werden. 

8 Der Kanton ergreift geeignete Massnahmen, um innovative Mobilitätsformen und 
Mobilitätslösungen zu fördern, die zu einer Senkung der Umweltbelastungen beitragen. 

9 Die vom Bund dem Kanton Basel-Stadt jährlich überwiesenen kantonalen LSVA-Anteile 
sind vollumfänglich für Massnahmen gemäss Abs. 5 zu verwenden. 
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§ 13 a 

Aufgehoben. 

 

§ 13 b 

Aufgehoben. 

 

II. Weitere Behandlung 

Die Volksinitiative „Zämme fahre mir besser!“ ist, sofern sie nicht zurückgezogen wird, der 
Gesamtheit der Stimmberechtigten gleichzeitig mit dem unter I. aufgeführten Gegenvorschlag 
zum Entscheid vorzulegen. 

Der Grosse Rat empfiehlt den Stimmberechtigten, die Volksinitiative zu verwerfen und den 
Gegenvorschlag anzunehmen. 

Für den Fall, dass sowohl das Initiativbegehren als auch der Gegenvorschlag angenommen 
werden, haben die Stimmberechtigten zu entscheiden, welche der beiden Vorlagen sie vorziehen. 
Der Grosse Rat empfiehlt, bei der Stichfrage den Gegenvorschlag vorzuziehen. 

Bei Annahme der Volksinitiative wird die entsprechende Gesetzesänderung sofort wirksam. Bei 
Annahme des Gegenvorschlags bestimmt der Regierungsrat den Zeitpunkt der Wirksamkeit der 
entsprechenden Gesetzesänderung. 

Wenn das Initiativbegehren zurückgezogen wird, ist die Änderung des Umweltschutzgesetzes 
(Gegenvorschlag) nochmals zu publizieren. Sie unterliegt dann dem fakultativen Referendum. 
Nach Eintritt der Rechtskraft bestimmt der Regierungsrat den Zeitpunkt der Wirksamkeit. 

 

III. Publikation 

Dieser Beschluss ist zu publizieren. 

 

 

 


